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RS OGH 1972/11/21 12Os128/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1972

Norm

StPO §345 Z6

Rechtssatz

Der Nichtigkeitsgrund des § 345 Z 6 StPO wird nicht schon allein dadurch verwirklicht, daß in den den Geschwornen

vorgelegten Fragen Streichungen oder Änderungen vorgenommen wurden, wenn dadurch der Wortlaut der tatsächlich

gestellten Fragen nicht zweifelhaft ist.
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